
 

Infos aus der Schulpflege – Oktober 2014 
 
 
Start ins neue Schuljahr 

 
Die Schulen in Bubikon und Wolfhausen sind am 18. August 2014 gut ins neue Schuljahr 2014/2015 
gestartet. Es sind dies rund 860 Kinder, aufgeteilt in 8 Kindergärten, 25 Primar- und 11 Sekundarschul-
klassen. Alle Stellen konnten mit ausgewiesenem Fachpersonal besetzt werden. Bei der Schulpflege 
gab es eine Reduktion von 9 auf 7 Mitglieder. Die beiden neuen Schulpflege-Mitglieder haben ihre 
Tätigkeit bereits aufgenommen und die entsprechenden Kurse besucht. 
 

 
Konstituierung der Schulpflege Bubikon 

 
Die Schulpflege hat sich neu konstituiert, die Aufgaben wurden neu wie folgt verteilt: 
 

 Andrea Keller ist Präsidentin und Personalverantwortliche. 

 Thomas Stemmler ist 1. Vizepräsident, Bereichsverantwortlicher Sonderpädagogik und Informatik 
sowie teilzuständig für die Sekundarschule Bubikon. 

 Stefan Bänziger ist 2. Vizepräsident, Finanzvorstand und hauptzuständig für die Primarschule 
Bubikon. 

 Anton Diethelm ist Liegenschaftenvorstand und teilzuständig für die Primarschule Wolfhausen. 

 Monika Bürgler ist hauptzuständig für die Primarschule Wolfhausen.  

 Heidi Marty ist hauptzuständig für die Sekundarschule Bubikon und Bereichsverantwortliche für die 
Bibliothek. 

 Yvonne Kägi ist teilzuständig für die Primarschule Bubikon und Bereichsverantwortliche für das 
Familienergänzende Betreuungsangebot (FeBa). 

 
 

Voranschlag 2015 verabschiedet  

 
Der Voranschlag 2015 der Schulgemeinde schliesst mit einem Aufwand von Fr. 17'840‘201 und einem 
Ertrag von Fr. 16‘790‘376. Der Aufwandüberschuss beträgt Fr. 1‘049‘825. Er besteht hauptsächlich aus 
hohen Abschreibungen, dem tieferen Finanzausgleich und den gestiegenen Kosten aufgrund der 
höheren Schülerzahlen.  
 
Die Investitionsrechnung weist eine Nettoinvestition von Fr. 3‘513'600 aus. Die budgetierten 
Investitionen betreffen im Wesentlichen den Neubau der Doppelturnhalle in Wolfhausen sowie einige 
Sanierungsarbeiten. 
 
Die Schulpflege beantragt der Gemeindeversammlung vom 3. Dezember 2014, den Voranschlag zu 
genehmigen und den Steuerfuss bei 66% zu belassen. 
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Stellenplan 

 
Mit der neuen Schulgemeindeordnung ist die Schulpflege verpflichtet, nebst dem Budget und dem 
Finanzplan neu auch einen Stellenplan vorzulegen. Der Stellenplan berücksichtigt nur Stellen, welche 
ausschliesslich durch die Schulgemeinde finanziert werden. Der Stellenplan der Lehrpersonen richtet 
sich nach den Vollzeiteinheiten, welche durch das Volkschulamt bewilligt sind.  


